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Anwendungsbereich

Die vorliegenden allgemeinen Geschéftsbe-
dingungen (AGB-D) regeln Abschluss, Inhalt
und Abwicklung von Vertragen uber Dienst-
leistungen, insbesondere in den Bereichen
Beratung, Planung, Unterstitzung und
Schulung (ausgenommen Baudienstleistun-
gen).

Wer der SBB AG ein Angebot einreicht
(Firma), akzeptiert damit vorliegende AGB.
Die Parteien konnen Abweichungen schrift-
lich im Vertrag vereinbaren, soweit sie sach-
lich gerechtfertigt sind.

Angebot

Das Angebot wird gestitzt auf die Offertan-
frage der SBB AG erstellt.

Die Firma weist im Angebot die Mehrwert-
steuer separat aus.

Das Angebot einschliesslich allfallige Pra-
sentationen erfolgt unentgeltlich, sofern in
der Offertanfrage nichts anderes vermerkt
ist.

Das Angebot ist wahrend der in der Offert-
anfrage genannten Frist verbindlich. Fehlt
eine entsprechende Angabe, so gilt eine
Frist von vier Monaten ab Offerteingang

Ausfiihrung

Die Firma informiert die SBB AG regelmas-
sig uber den Fortschritt der Arbeiten und holt
alle erforderlichen Vorgaben ein. Sie zeigt
sofort alle Umstande schriftlich an, welche
die vertragsgemasse Erfiillung gefahrden,
zu Veranderungen in spateren Phasen fih-
ren, den vereinbarten Bearbeitungsaufwand
erh6hen oder bestehende Anlagen bein-
trachtigen konnten. Sie informiert die SBB
AG Uber alle Weiterentwicklungen, die aus
technischen oder wirtschaftlichen Grinden
eine Anderung in Umfang oder Art der Leis-
tungen angezeigt erscheinen lassen.

Die Firma halt die betrieblichen Vorschriften
der SBB AG ein, insbesondere die Sicher-
heitsbestimmungen und die Hausordnung.
Bei Arbeiten in elektrischen Anlagen und
neben Gleisen befolgt sie alle Weisungen
der SBB AG. Sie sorgt fir die Einhaltung
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dieser Vorschriften und Weisungen durch
von ihr beauftragte Dritte.

Die Firma besorgt die zur Ausfuhrung der
Arbeiten nétigen Hilfsmittel, Werkzeuge und
Geratschaften auf ihre Kosten. Auf Anlagen
und Ersatzteile der SBB AG hat sie nur in-
soweit Zugriff, als dies ausdriicklich verein-
bart worden ist.

Die Firma kann aus geringfligigen Arbeits-
unterbriichen und betrieblich bedingten War-
tezeiten keine Anspriiche ableiten.

Einsatz von Mitarbeitenden

Die Firma setzt nur sorgfaltig ausgewahite
und gut ausgebildete Mitarbeitende ein, die
Uber die erforderlichen Bewilligungen verfu-
gen. Sie ersetzt auf Verlangen der SBB AG
innert nitzlicher Frist Mitarbeitende, welche
nicht Uber die erforderlichen Fachkenntnisse
verfigen oder sonst wie die Vertragserfil-
lung beeintrachtigen oder gefdhrden. Die
Firma tragt die ihr daraus entstehenden
Kosten selber.

Die Firma tauscht die eingesetzten Mitarbei-
tenden nur mit schriftlicher Zustimmung der
SBB AG aus.

Rechtshandlungen fiir die SBB

Die Firma ist nicht erméachtigt Rechtshand-
lungen (wie insbesondere Abschluss von
Vertragen, Freigabe von Rechnungen, Aus-
I6sen und Freigeben von Bestellungen, Un-
terzeichnung von Stundenrapporten) fur die
SBB vorzunehmen, soweit in der Vertrags-
urkunde nichts anderes geregelt ist.

Beizug von Dritten

Der Beizug von Dritten (z.B. freie Mitarbei-
ter, Spezialisten, usw.) fir die Vertragserfiil-
lung bedarf der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung der SBB AG.

In ihren Vertragen mit Dritten Gbernimmt die
Firma alle Bestimmungen des Vertrages, die
zur Wahrung der Interessen der SBB AG er-
forderlich sind.

Die von der Firma zur Vertragserfullung bei-
gezogenen Dritten gelten in jedem Falle als
deren Hilfspersonen im Sinne von Art. 101
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OR. Die Zustimmung der SBB AG zum Bei-
zug von Dritten bzw. die Kenntnisnahme
vom Beizug lasst die Haftung der Firma aus
dem Vertrag oder im Zusammenhang mit
dem Vertrag unberthrt. Art. 399 Abs. 2 OR
wird ausdricklich wegbedungen.

Verglitung
Die Firma erbringt die Leistungen:

a. nach Aufwand mit oberer Begrenzung
der Verglitung (Kostendach); oder

b. zu Festpreisen.

Die vertraglich festgelegte Vergitung gilt
alle Leistungen ab, die zur gehorigen Ver-
tragserfiillung notwendig sind. Durch die
Vergltung abgedeckt sind insbesondere die
Kosten fiir die Ubertragung von Rechten, fiir
die Dokumentation und Material sowie alle
Spesen, Sekretariatsleistungen, alle Sozial-
leistungen und andere Versicherungsleis-
tungen fur Unfall, Krankheit, Invaliditat und
Todesfall, offentliche Abgaben (z.B. Mehr-
wertsteuer).

Die Firma stellt Rechnung gemaéass Zah-
lungsplan. Sofern ein solcher nicht verein-
bart wurde, erfolgt die Rechnungsstellung
nach Erbringung aller Leistungen. Die
Mehrwertsteuer wird in der Rechnung sepa-
rat ausgewiesen. Mangels anderer Abrede
erfolgt die Zahlung innerhalb von 30 Tagen
nach Erhalt der korrekt gestellten Rechnung.

Verzug

Die Firma kommt bei Nichteinhalten der in
der Vertragsurkunde als verzugsbegrindend
vereinbarten Fristen und Termine (Verfall-
tagsgeschafte) ohne weiteres in Verzug, in
den Ubrigen Fallen nach Mahnung unter Ein-
raumung einer angemessenen Nachfrist.

Kommt die Firma in Verzug, so schuldet sie
eine Konventionalstrafe in der Hohe von 1%o
der Vergutung pro Verspatungstag, hochs-
tens aber in der Héhe von 10% der gesam-
ten Vergltung.

Die Bezahlung der Konventionalstrafe be-
freit die Firma nicht von den anderen ver-
traglichen Verpflichtungen und ist auch dann
geschuldet, wenn die Leistungen vorbehalt-
los abgenommen werden. Darlber hinaus
kann die SBB AG den ihr entstandenen
Schaden geltend machen, sofern die Firma
nicht beweist, dass sie keinerlei Verschul-
den trifft. Die Konventionalstrafe wird auf ei-
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nen allfallig zu leistenden Schadenersatz
angerechnet.

Die SBB AG ist berechtigt, die Konventio-
nalstrafe mit der Vergitung zu verrechnen.

Die Konventionalstrafe ist fir jeden nicht
eingehaltenen Termin (kumulativ) geschul-
det.

Sofern die Termine im gegenseitigen Ein-
vernehmen verschoben werden, gilt dies
entsprechend auch fiir die Konventionalstra-
fe.

Bei einem Rahmenvertrag gilt als Basis fur
die Berechnung der Konventionalstrafe die
Vergutung fir den Jahresbedarf des Vorjah-
res. Im ersten Vertragsjahr sowie bei feh-
lender Vergutung im Vorjahr kommt an de-
ren Stelle die Vergltung fir den geplanten
Jahresbedarf.

Direktzahlungsrecht der SBB AG

Bei Zahlungsschwierigkeiten der Firma oder
bei schwerwiegenden Differenzen zwischen
der Firma und von ihr beauftragten Dritten
oder der SBB AG kann letztere nach vorhe-
riger Anhorung der Beteiligten und gegen
glltige Rechnungsstellung, die beauftragten
Dritten direkt bezahlen oder den Betrag hin-
terlegen, beides mit befreiender Wirkung.

Haftung

Die Parteien haften fir alle Schaden, die sie
der anderen Partei verursachen, sofern sie
nicht beweisen, dass sie kein Verschulden
trifft. Ausgeschlossen ist die Haftung fur
entgangenen Gewinn.

Die Parteien haften flr das Verhalten ihrer
Hilfspersonen und beigezogener Dritter (z.
B. Zulieferanten, Subunternehmer, Substitu-
ten) wie fur ihr eigenes.

Sozialleistungen

Die Firma nimmt sédmtliche nétigen Anmel-
dungen fur sich und ihre Mitarbeitenden bei
den Sozialversicherungen vor. Bei einer
Einzelfirma ist die Firma verpflichtet, der
SBB AG eine Bestatigung der selbstéandigen
Erwerbstatigkeit durch ihre Ausgleichskasse
vorzulegen. Die SBB AG schuldet fir die
Firma und deren Mitarbeitenden keinerlei
Sozialleistungen (AHV, IV, EO, ALV etc.)
oder andere Entschadigungsleistungen, ins-
besondere bei Krankheit, Invaliditat oder
Tod.
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Schutzrechte

Die Firma Ubertragt der SBB AG alle
Schutzrechte (Immaterialgiiter- und Leis-
tungsschutzrechte sowie Anwartschaften auf
solche) an Arbeitsergebnissen, die im Rah-
men der Vertragserfillung entstehen, im
Zeitpunkt ihrer Entstehung. Sie verzichtet
auf die Auslbung nicht Ubertragbarer Per-
sonlichkeitsrechte. An rechtlich nicht ge-
schutzten Ideen, Verfahren und Methoden,
die im Rahmen der Vertragserfillung ent-
stehen, bleiben beide Parteien nutzungs-
und verfliigungsberechtigt.

Alle Schutzrechte an Arbeitsergebnissen,
die Vertragsinhalt bilden und nicht im Rah-
men der Vertragserfillung entstanden sind
(vorbestehende Arbeitsergebnisse), verblei-
ben bei der Firma. Sie erteilt der SBB AG
ein zeitlich, rdumlich und sachlich uneinge-
schranktes, unentgeltliches, unkindbares
Verwendungsrecht zur uneingeschrankten
Nutzung der Arbeitsergebnisse. Dieses um-
fasst samtliche aktuellen und zukunftig mog-
lichen Verwendungsarten, das Recht zur
Unterlizenzierung und Abtretung sowie das
Recht zur Bearbeitung.

Die Firma gewahrleistet, dass sie und von
ihr beigezogene Dritte Uber alle Rechte ver-
fugen, um ihre Leistungen vertragsgemass
zu erbringen. Sie verpflichtet sich, Forde-
rungen Dritter wegen Verletzung von
Schutzrechten unverziglich abzuwehren
und samtliche Kosten (inklusive Schadener-
satzleistungen) zu tGbernehmen, welche der
SBB AG daraus entstehen.

Schutzrechte sowie rechtlich nicht geschutz-
te Informationen (ldeen, Verfahren, Metho-
den) und Informationstrager (wie z.B. Do-
kumente), welche die SBB AG der Firma
zwecks Vertragsabwicklung zur Verfigung
stellt, diirfen von der Firma nur in diesem im
Rahmen verwendet werden. Auf Ersuchen
der SBB AG muss die Firma die Informati-
onstrager zuriickgeben und bestatigen, Ko-
pien der Informationstrager geléscht zu ha-
ben.

Arbeitsschutzbestimmungen,
Arbeitsbedingungen und Gleichbe-
handlung

Die Firma verpflichtet sich zur Einhaltung
der Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbe-
dingungen und der Gleichbehandlung ge-
mass der rechtsgultig unterzeichneten
Selbstdeklaration im Anhang zum Vertrag.
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Bei Verletzung dieser Pflichten schuldet
die Firma der SBB AG eine Konventio-
nalstrafe. Diese betragt 10% der Ver-
tragssumme je Fall, mindestens CHF
3000.—, héchstens CHF 100 000.-

Bei einem Rahmenvertrag gilt als Basis fir
die Berechnung der Konventionalstrafe die
Vergitung fir den Jahresbedarf des Vorjah-
res. Im ersten Vertragsjahr sowie bei feh-
lender Vergutung im Vorjahr kommt an de-
ren Stelle die Vergltung flr den geplanten
Jahresbedarf.

Integritat

Die Vertragsparteien treffen angemessene
Massnahmen zwecks Sicherstellung der
Gesetzes- und Regelkonformitat. Insbeson-
dere verpflichten sie sich, die im SBB Ver-
haltenskodex festgehaltenen Grundsatze
und Regeln einzuhalten (www.sbb.ch - SBB
Verhaltenskodex). Soweit diese Grundsatze
und Regeln materiell gleichwertig in einem
Verhaltenskodex der Firma festgelegt sind,
genigt dessen Einhaltung.

Die Vertragsparteien verpflichten sich alle
erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung
von Korruption zu ergreifen, so dass keine
unzulassigen Zuwendungen oder andere
Vorteile angeboten oder angenommen wer-
den.

Die Firma verpflichtet sich, alle erforderli-
chen Massnahmen zur Vermeidung von un-
zuladssigen Submissionsabsprachen zu Las-
ten der SBB AG zu ergreifen (z.B. Preis-,
Marktaufteilungs-, Rotationsabsprachen)
und solche unzuldssigen Submissionsab-
sprachen zu unterlassen.

Bei Missachtung der Verpflichtungen
nach Abs. 2 und 3 hat die Firma der SBB
AG eine Konventionalstrafe zu bezahlen.
Diese betragt pro Missachtung 15% der
mutmasslich unter dem von der Verlet-
zung betroffenen Vertrag vereinbarten
Vergiitung. Zudem kann die SBB AG den
ihr entstandenen Schaden geltend ma-
chen, sofern die Firma nicht beweist,
dass sie keinerlei Verschulden trifft.

Die Firma uberbindet die Verpflichtungen
dieser Ziffer vertraglich den von ihr zur Ver-
tragserfillung beigezogenen Dritten.

Die Firma nimmt zudem zur Kenntnis, dass
darlber hinaus ein Verstoss gegen die Ver-
pflichtungen nach Abs. 2 und 3 in der Regel
zum Verfahrensausschluss bzw. zum Wider-
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ruf des Zuschlages sowie zur vorzeitigen
Vertragsauflésung aus wichtigen Grinden
durch die SBB AG fiihrt.

Audit

Die SBB AG ist berechtigt, die Einhaltung
der Verpflichtungen der Firma gemass Ziffer
«Integritat» sowie die Einhaltung weiterer
wesentlicher Verpflichtungen selbst oder
durch ein von ihr bestimmtes, unabhangiges
Revisionsunternehmen im Rahmen eines
Audits zu priifen. Ohne begriindeten Anlass
kann die SBB AG einen solchen Audit nicht
mehr als einmal pro Kalenderjahr verlangen.
Die SBB AG kiundigt der Firma die Durch-
fuhrung des Audits schriftich an, es sei
denn es sei nach Einschatzung der SBB AG
Gefahr in Verzug.

Die Firma kann verlangen, dass der Audit
durch einen unabhéangigen Dritten durchge-
fuhrt wird. Auch in diesem Fall tragt die Fir-
ma die Kosten des Audits, wenn im Audit
festgestellt wird, dass die Firma die Ver-
pflichtungen geméss Ziffer «Integritat» oder
andere wesentliche vertragliche Verpflich-
tungen gegentiber der SBB AG verletzt hat.

Wird der Audit nicht von der SBB AG selbst
durchgefihrt, wird der SBB AG im Auditbe-
richt lediglich mitgeteilt, ob die Firma ihren
vertraglichen Verpflichtungen nachkommt,
es sei denn, es liege eine Verletzung vor. In
diesem Fall, hat die SBB AG ein umfassen-
des Einsichtsrecht in die fir die Verletzung
relevanten Informationen.

Die Firma uberbindet die Verpflichtungen
dieser Ziffer vertraglich den von ihr zur Ver-
tragserflllung beigezogenen Dritten.

Vertraulichkeit

Die Parteien behandeln samtliche Informati-
onen und Daten aus dem Vertragsverhaltnis
als vertraulich, die weder offenkundig noch
allgemein zuganglich sind, auch wenn diese
nicht als vertraulich gekennzeichnet sind. Im
Zweifel sind samtliche Informationen und
Daten vertraulich zu behandeln. Vorbehalten
bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die Pflicht zur Vertraulichkeit besteht schon
vor Vertragsabschluss und gilt nach Beendi-
gung des Vertragsverhaltnisses weiter.

Die Pflicht zur Vertraulichkeit besteht ge-
genuber Dritten. Keine Verletzung der Ver-
traulichkeitspflicht liegt vor bei der Weiter-
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gabe vertraulicher Informationen innerhalb
des eigenen Konzerns oder an beigezogene
Dritte wie zB Versicherer. Flr die Firma gilt
dies, soweit die Weitergabe fir die Ver-
tragserfillung erforderlich ist.

Verletzt eine Partei die Pflicht zur Ver-
traulichkeit, so schuldet sie der anderen
eine Konventionalstrafe, sofern sie nicht
beweist, dass sie kein Verschulden trifft.
Diese betragt 10% der Vertragssumme je
Fall, mindestens CHF 3000.-, hochstens
CHF 100 000.-. Die Bezahlung der Kon-
ventionalstrafe befreit nicht von der
Pflicht zur Vertraulichkeit; die Konventi-
onalstrafe wird aber auf den zu leisten-
den Schadenersatz angerechnet.

Bei einem Rahmenvertrag gilt als Basis fir
die Berechnung der Konventionalstrafe die
Verglitung fir den Jahresbedarf des Vorjah-
res. Im ersten Vertragsjahr sowie bei feh-
lender Vergutung im Vorjahr kommt an de-
ren Stelle die Vergltung fir den geplanten
Jahresbedarf.

Datenschutz

Die Parteien verpflichten sich, die Bestim-
mungen der schweizerischen Datenschutz-
gesetzgebung einzuhalten.

Personendaten durfen nur fir den Zweck
des Vertrags und im Umfang, der fir dessen
Erfillung und Durchfiihrung erforderlich ist,
bearbeitet werden.

Die SBB AG bleibt ausschliessliche Inhabe-
rin ihrer personenbezogenen Daten, die von
der SBB AG oder im Auftrag der SBB AG in
Verbindung mit diesem Vertrag geliefert
werden.

Ohne schriftliche Zustimmung der SBB AG
darf die Firma personenbezogene Daten der
SBB AG nicht an Dritte bekanntgeben.

Die Firma verpflichtet sich, alle wirtschaftlich
zumutbaren sowie geeigneten technischen
und organisatorischen Massnahmen und
Vorkehrungen (insbesondere betreffend ih-
ren Mitarbeitenden) zu ergreifen und konti-
nuierlich umzusetzen, um (personenbezo-
gene) Daten zu sichern und vor unbefugter
oder widerrechtlicher Verarbeitung und un-
beabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter
Zerstérung oder versehentlicher Beschadi-
gung zu schutzen.

Auf Verlangen der SBB AG, insbesondere
bei Ubermittlung personenbezogener Daten
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ausserhalb der Schweiz oder bei Anwend-
barkeit der Europaischen Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO) erfolgt die
Bearbeitung von personenbezogenen Daten
durch die Firma auf Grundlage einer zusatz-
lichen Datenschutzvereinbarung.

Ausserungen gegeniiber den Medien
(inkl. Social Media, Referenzen) und
die Verwendung des Logos SBB

Ausserungen gegeniiber den Medien im Zu-
sammenhang mit dem Vertrag sowie die
Verwendung des Namen und/oder des Lo-
gos SBB dirfen nur mit ausdriicklichem Ein-
verstandnis der SBB AG erfolgen. Den
Ausserungen gegeniiber den Medien
gleichgestellt sind Ausserungen gegeniiber
Dritten, die offentlich zuganglich sind (insbe-
sondere Referenzen).

Widerruf und Kiindigung

Der Auftrag kann von jeder Partei jederzeit
schriftlich widerrufen oder gekindigt wer-
den. Die bis zur Vertragsauflésung erbrach-
ten Leistungen sind abzugelten.

Schadenersatzanspriiche wegen Vertrags-
auflésung zur Unzeit bleiben vorbehalten.
Ausgeschlossen ist der Ersatz entgangenen
Gewinns.

Abtretungs- und Verpfandungsverbot

Die der Firma zustehenden Forderungen
dirfen ohne schriftliche Zustimmung der
SBB AG weder abgetreten noch verpfandet
werden.

Kein Verzicht

Das Zuwarten oder Aufschieben der Gel-
tendmachung von Ansprichen oder die
Nichtaustbung oder nur teilweise Ausibung
von Rechten einer Partei bedeutet keinen
Verzicht auf diese oder kinftige Anspriiche.
Ein gultiger Verzicht bedarf der schriftlichen
Erklarung durch die verzichtende Partei.

Schriftlichkeit

Abschluss, Anderungen und Ergénzungen
des Vertrages und der Vertragsbestandteile
bedirfen zu ihrer Gliltigkeit der schriftlichen
Form und der Unterzeichnung durch beide
Parteien.
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Anwendbares Recht

Auf den Vertrag ist ausschliesslich schwei-
zerisches Recht anwendbar. Die Bestim-
mungen des Wiener Kaufrechts (Uberein-
kommen der Vereinten Nationen uber Ver-
trage Uber den internationalen Warenkauf,
abgeschlossen in Wien am 11.4.1980,
CISG) werden ausdrlcklich wegbedungen.

Gerichtsstand

Ausschliesslich zustandig bei Streitigkeiten
aus oder im Zusammenhang mit dem Ver-
trag sind die Gerichte in Bern.
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	6.3 Die von der Firma zur Vertragserfüllung beigezogenen Dritten gelten in jedem Falle als deren Hilfspersonen im Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung der SBB AG zum Beizug von Dritten bzw. die Kenntnisnahme vom Beizug lässt die Haftung der Firma aus dem Vertrag oder im Zusammenhang mit dem Vertrag unberührt. Art. 399 Abs. 2 OR wird ausdrücklich wegbedungen. 

	7 Vergütung 
	7.1 Die Firma erbringt die Leistungen: 
	a. nach Aufwand mit oberer Begrenzung der Vergütung (Kostendach); oder 
	b. zu Festpreisen. 

	7.2 Die vertraglich festgelegte Vergütung gilt alle Leistungen ab, die zur gehörigen Vertragserfüllung notwendig sind. Durch die Vergütung abgedeckt sind insbesondere die Kosten für die Übertragung von Rechten, für die Dokumentation und Material sowie alle Spesen, Sekretariatsleistungen, alle Sozialleistungen und andere Versicherungsleistungen für Unfall, Krankheit, Invalidität und Todesfall, öffentliche Abgaben (z.B. Mehrwertsteuer). 
	7.3 Die Firma stellt Rechnung gemäss Zahlungsplan. Sofern ein solcher nicht vereinbart wurde, erfolgt die Rechnungsstellung nach Erbringung aller Leistungen. Die Mehrwertsteuer wird in der Rechnung separat ausgewiesen. Mangels anderer Abrede erfolgt die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der korrekt gestellten Rechnung. 

	8 Verzug 
	8.1 Die Firma kommt bei Nichteinhalten der in der Vertragsurkunde als verzugsbegründend vereinbarten Fristen und Termine (Verfalltagsgeschäfte) ohne weiteres in Verzug, in den übrigen Fällen nach Mahnung unter Einräumung einer angemessenen Nachfrist. 
	8.2 Kommt die Firma in Verzug, so schuldet sie eine Konventionalstrafe in der Höhe von 1‰ der Vergütung pro Verspätungstag, höchstens aber in der Höhe von 10% der gesamten Vergütung. 
	8.3 Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit die Firma nicht von den anderen vertraglichen Verpflichtungen und ist auch dann geschuldet, wenn die Leistungen vorbehaltlos abgenommen werden. Darüber hinaus kann die SBB AG den ihr entstandenen Schaden geltend machen, sofern die Firma nicht beweist, dass sie keinerlei Verschulden trifft. Die Konventionalstrafe wird auf einen allfällig zu leistenden Schadenersatz angerechnet. 
	8.4 Die SBB AG ist berechtigt, die Konventionalstrafe mit der Vergütung zu verrechnen. 
	8.5 Die Konventionalstrafe ist für jeden nicht eingehaltenen Termin (kumulativ) geschuldet. 
	8.6 Sofern die Termine im gegenseitigen Einvernehmen verschoben werden, gilt dies entsprechend auch für die Konventionalstrafe. 
	8.7 Bei einem Rahmenvertrag gilt als Basis für die Berechnung der Konventionalstrafe die Vergütung für den Jahresbedarf des Vorjahres. Im ersten Vertragsjahr sowie bei fehlender Vergütung im Vorjahr kommt an deren Stelle die Vergütung für den geplanten Jahresbedarf. 

	9 Direktzahlungsrecht der SBB AG 
	Bei Zahlungsschwierigkeiten der Firma oder bei schwerwiegenden Differenzen zwischen der Firma und von ihr beauftragten Dritten oder der SBB AG kann letztere nach vorheriger Anhörung der Beteiligten und gegen gültige Rechnungsstellung, die beauftragten Dritten direkt bezahlen oder den Betrag hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung. 

	10 Haftung 
	10.1 Die Parteien haften für alle Schäden, die sie der anderen Partei verursachen, sofern sie nicht beweisen, dass sie kein Verschulden trifft. Ausgeschlossen ist die Haftung für entgangenen Gewinn. 
	10.2 Die Parteien haften für das Verhalten ihrer Hilfspersonen und beigezogener Dritter (z. B. Zulieferanten, Subunternehmer, Substituten) wie für ihr eigenes. 

	11 Sozialleistungen 
	Die Firma nimmt sämtliche nötigen Anmeldungen für sich und ihre Mitarbeitenden bei den Sozialversicherungen vor. Bei einer Einzelfirma ist die Firma verpflichtet, der SBB AG eine Bestätigung der selbständigen Erwerbstätigkeit durch ihre Ausgleichskasse vorzulegen. Die SBB AG schuldet für die Firma und deren Mitarbeitenden keinerlei Sozialleistungen (AHV, IV, EO, ALV etc.) oder andere Entschädigungsleistungen, insbesondere bei Krankheit, Invalidität oder Tod. 

	12 Schutzrechte 
	12.1 Die Firma überträgt der SBB AG alle Schutzrechte (Immaterialgüter- und Leistungsschutzrechte sowie Anwartschaften auf solche) an Arbeitsergebnissen, die im Rahmen der Vertragserfüllung entstehen, im Zeitpunkt ihrer Entstehung. Sie verzichtet auf die Ausübung nicht übertragbarer Persönlichkeitsrechte. An rechtlich nicht geschützten Ideen, Verfahren und Methoden, die im Rahmen der Vertragserfüllung entstehen, bleiben beide Parteien nutzungs- und verfügungsberechtigt. 
	12.2 Alle Schutzrechte an Arbeitsergebnissen, die Vertragsinhalt bilden und nicht im Rahmen der Vertragserfüllung entstanden sind (vorbestehende Arbeitsergebnisse), verbleiben bei der Firma. Sie erteilt der SBB AG ein zeitlich, räumlich und sachlich uneingeschränktes, unentgeltliches, unkündbares Verwendungsrecht zur uneingeschränkten Nutzung der Arbeitsergebnisse. Dieses umfasst sämtliche aktuellen und zukünftig möglichen Verwendungsarten, das Recht zur Unterlizenzierung und Abtretung sowie das Recht zur Bearbeitung. 
	12.3 Die Firma gewährleistet, dass sie und von ihr beigezogene Dritte über alle Rechte verfügen, um ihre Leistungen vertragsgemäss zu erbringen. Sie verpflichtet sich, Forde-rungen Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten unverzüglich abzuwehren und sämtliche Kosten (inklusive Schadenersatzleistungen) zu übernehmen, welche der SBB AG daraus entstehen. 
	12.4 Schutzrechte sowie rechtlich nicht geschützte Informationen (Ideen, Verfahren, Methoden) und Informationsträger (wie z.B. Dokumente), welche die SBB AG der Firma zwecks Vertragsabwicklung zur Verfügung stellt, dürfen von der Firma nur in diesem im Rahmen verwendet werden. Auf Ersuchen der SBB AG muss die Firma die Informati-onsträger zurückgeben und bestätigen, Kopien der Informationsträger gelöscht zu haben. 

	13 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung 
	13.1 Die Firma verpflichtet sich zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und der Gleichbehandlung gemäss der rechtsgültig unterzeichneten Selbstdeklaration im Anhang zum Vertrag. 
	13.2 Bei Verletzung dieser Pflichten schuldet die Firma der SBB AG eine Konventionalstrafe. Diese beträgt 10% der Vertragssumme je Fall, mindestens CHF 3000.–, höchstens CHF 100 000.– 
	13.3 Bei einem Rahmenvertrag gilt als Basis für die Berechnung der Konventionalstrafe die Vergütung für den Jahresbedarf des Vorjahres. Im ersten Vertragsjahr sowie bei fehlender Vergütung im Vorjahr kommt an deren Stelle die Vergütung für den geplanten Jahresbedarf. 

	14 Integrität 
	14.1 Die Vertragsparteien treffen angemessene Massnahmen zwecks Sicherstellung der Gesetzes- und Regelkonformität. Insbesondere verpflichten sie sich, die im SBB Verhaltenskodex festgehaltenen Grundsätze und Regeln einzuhalten (und Regeln materiell gleichwertig in einem 
	14.2 Die Vertragsparteien verpflichten sich alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass keine unzulässigen Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen werden. 
	14.3 Die Firma verpflichtet sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von unzulässigen Submissionsabsprachen zu Lasten der SBB AG zu ergreifen (z.B. Preis-, Marktaufteilungs-, Rotationsabsprachen) und solche unzulässigen Submissionsabsprachen zu unterlassen. 
	14.4 Bei Missachtung der Verpflichtungen nach Abs. 2 und 3 hat die Firma der SBB AG eine Konventionalstrafe zu bezahlen. Diese beträgt pro Missachtung 15% der mutmasslich unter dem von der Verletzung betroffenen Vertrag vereinbarten Vergütung. Zudem kann die SBB AG den ihr entstandenen Schaden geltend machen, sofern die Firma nicht beweist, dass sie keinerlei Verschulden trifft. 
	14.5 Die Firma überbindet die Verpflichtungen dieser Ziffer vertraglich den von ihr zur Vertragserfüllung beigezogenen Dritten. 
	14.6 Die Firma nimmt zudem zur Kenntnis, dass darüber hinaus ein Verstoss gegen die Verpflichtungen nach Abs. 2 und 3 in der Regel zum Verfahrensausschluss bzw. zum Widerruf des Zuschlages sowie zur vorzeitigen Vertragsauflösung aus wichtigen Gründen durch die SBB AG führt. 

	15 Audit 
	15.1 Die SBB AG ist berechtigt, die Einhaltung der Verpflichtungen der Firma gemäss Ziffer «Integrität» sowie die Einhaltung weiterer wesentlicher Verpflichtungen selbst oder durch ein von ihr bestimmtes, unabhängiges Revisionsunternehmen im Rahmen eines Audits zu prüfen. Ohne begründeten Anlass kann die SBB AG einen solchen Audit nicht mehr als einmal pro Kalenderjahr verlangen. Die SBB AG kündigt der Firma die Durchführung des Audits schriftlich an, es sei denn es sei nach Einschätzung der SBB AG Gefahr in Verzug. 
	15.2 Die Firma kann verlangen, dass der Audit durch einen unabhängigen Dritten durchgeführt wird. Auch in diesem Fall trägt die Firma die Kosten des Audits, wenn im Audit festgestellt wird, dass die Firma die Verpflichtungen gemäss Ziffer «Integrität» oder andere wesentliche vertragliche Verpflichtungen gegenüber der SBB AG verletzt hat. 
	15.3 Wird der Audit nicht von der SBB AG selbst durchgeführt, wird der SBB AG im Auditbericht lediglich mitgeteilt, ob die Firma ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommt, es sei denn, es liege eine Verletzung vor. In diesem Fall, hat die SBB AG ein umfassendes Einsichtsrecht in die für die Verletzung relevanten Informationen. 
	15.4 Die Firma überbindet die Verpflichtungen dieser Ziffer vertraglich den von ihr zur Vertragserfüllung beigezogenen Dritten. 

	16 Vertraulichkeit 
	16.1 Die Parteien behandeln sämtliche Informationen und Daten aus dem Vertragsverhältnis als vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind, auch wenn diese nicht als vertraulich gekennzeichnet sind. Im Zweifel sind sämtliche Informationen und Daten vertraulich zu behandeln. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklärungspflichten. 
	16.2 Die Pflicht zur Vertraulichkeit besteht schon vor Vertragsabschluss und gilt nach Beendigung des Vertragsverhältnisses weiter. 
	16.3 Die Pflicht zur Vertraulichkeit besteht gegenüber Dritten. Keine Verletzung der Vertraulichkeitspflicht liegt vor bei der Weitergabe vertraulicher Informationen innerhalb des eigenen Konzerns oder an beigezogene Dritte wie zB Versicherer. Für die Firma gilt dies, soweit die Weitergabe für die Vertragserfüllung erforderlich ist. 
	16.4 Verletzt eine Partei die Pflicht zur Vertraulichkeit, so schuldet sie der anderen eine Konventionalstrafe, sofern sie nicht beweist, dass sie kein Verschulden trifft. Diese beträgt 10% der Vertragssumme je Fall, mindestens CHF 3000.-, höchstens CHF 100 000.-. Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit nicht von der Pflicht zur Vertraulichkeit; die Konventionalstrafe wird aber auf den zu leistenden Schadenersatz angerechnet. 
	16.5 Bei einem Rahmenvertrag gilt als Basis für die Berechnung der Konventionalstrafe die Vergütung für den Jahresbedarf des Vorjahres. Im ersten Vertragsjahr sowie bei fehlender Vergütung im Vorjahr kommt an deren Stelle die Vergütung für den geplanten Jahresbedarf. 
	17.1 Die Parteien verpflichten sich, die Bestimmungen der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung einzuhalten. 
	17.2 Personendaten dürfen nur für den Zweck des Vertrags und im Umfang, der für dessen Erfüllung und Durchführung erforderlich ist, bearbeitet werden. 
	17.3 Die SBB AG bleibt ausschliessliche Inhaberin ihrer personenbezogenen Daten, die von der SBB AG oder im Auftrag der SBB AG in Verbindung mit diesem Vertrag geliefert werden. 
	17.4 Ohne schriftliche Zustimmung der SBB AG darf die Firma personenbezogene Daten der SBB AG nicht an Dritte bekanntgeben. 
	17.5 Die Firma verpflichtet sich, alle wirtschaftlich zumutbaren sowie geeigneten technischen und organisatorischen Massnahmen und Vorkehrungen (insbesondere betreffend ihren Mitarbeitenden) zu ergreifen und kontinuierlich umzusetzen, um (personenbezogene) Daten zu sichern und vor unbefugter oder widerrechtlicher Verarbeitung und unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder versehentlicher Beschädigung zu schützen. 
	17.6 Auf Verlangen der SBB AG, insbesondere bei Übermittlung personenbezogener Daten ausserhalb der Schweiz oder bei Anwendbarkeit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) erfolgt die Bearbeitung von personenbezogenen Daten durch die Firma auf Grundlage einer zusätzlichen Datenschutzvereinbarung. 

	18 Äusserungen gegenüber den Medien (inkl. Social Media, Referenzen) und die Verwendung des Logos SBB 
	Äusserungen gegenüber den Medien im Zusammenhang mit dem Vertrag sowie die Verwendung des Namen und/oder des Logos SBB dürfen nur mit ausdrücklichem Einverständnis der SBB AG erfolgen. Den Äusserungen gegenüber den Medien gleichgestellt sind Äusserungen gegenüber Dritten, die öffentlich zugänglich sind (insbesondere Referenzen). 

	19 Widerruf und Kündigung 
	19.1 Der Auftrag kann von jeder Partei jederzeit schriftlich widerrufen oder gekündigt werden. Die bis zur Vertragsauflösung erbrachten Leistungen sind abzugelten. 
	19.2 Schadenersatzansprüche wegen Vertragsauflösung zur Unzeit bleiben vorbehalten. Ausgeschlossen ist der Ersatz entgangenen Gewinns. 

	20 Abtretungs- und Verpfändungsverbot 
	Die der Firma zustehenden Forderungen dürfen ohne schriftliche Zustimmung der SBB AG weder abgetreten noch verpfändet werden. 

	21 Kein Verzicht 
	Das Zuwarten oder Aufschieben der Geltendmachung von Ansprüchen oder die Nichtausübung oder nur teilweise Ausübung von Rechten einer Partei bedeutet keinen Verzicht auf diese oder künftige Ansprüche. Ein gültiger Verzicht bedarf der schriftlichen Erklärung durch die verzichtende Partei. 

	22 Schriftlichkeit 
	Abschluss, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch beide Parteien. 

	23 Anwendbares Recht 
	Auf den Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980, CISG) werden ausdrücklich wegbedungen. 

	24 Gerichtsstand 
	Ausschliesslich zuständig bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag sind die Gerichte in Bern. 


